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(lU3—2) Nr. 2!>67.

Kundmachung.
Mi t dem Ellasse des k. k. Landcsgcneral-

Kommando vom 3. März 1864, Adth. 3,
Nr. 2 6 l 5 , wurde zur Besetzung eines Franz
Josef von Falk'schcn Stiftungsplatzes für Witwen
und Waisen der in den Jahren l 8 ! 3 — l 8 l 5 ,
dann !848 und «849, gefallenen Soldaten
der Konkurs bis zum

2tt. M ä r z d. I .
ausgeschrieben.

Die dießfalligen Gesuche, aus denen der
Tauf- und Zuname, Geburtsort, Bezirk, Land,
dermaliger Aufenthalt, Alter, Zahl der Kinder
oder Geschwister, Einkommen, Betragen der
Witwe odcr Waise, dann Name, Truppenkörper
Charge und besondere Verdienste des Gatten oder
Waters ersichtlich sein müssen, sind beim Er-
gänzungsdezirks - Kommando des k. k. Prinz
Hohenlohe !7 . Linien-Infanterie-Regiments in
Laibach einzubringen.

K. k. Landesregierung in Krain.
Lalbach am l4 . März l864

(lÜ0^l) Nr. 3028.
Kundmachung.

Von der k. k. Finanz- Landes» Direktion für
Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland wird
bekannt gemacht, daß der k. k. Tabak-Subverlag,
zugleich Stempelmarken-Trafik in Maria ZcN,
im Finanzbezirke Brück a / M . , im Wege der
öffentlichen Konkurrenz mittelst Ueberreichung
schriftlicher Offerte dem geeignet erkannten Be«
Werber, welcher die geringste Tabak-Verschleiß-
Provision fordert, verliehen werden wird.

Dieser Vcrschleißplah hat sein Tabak-
Materiale von dem 8 ^ Meile entfernten k. k.
Distriktsverlage in Brück und den Bedarf an
Stempelmarken bei dem k. k. Steucramte in
Maria Zcll zu beziehen, und sind demselben
2» Trafikanten zur Fassung zugewiesen.

Der Verkehr mit Tabak betrug in der
Periode vom I . November »862 bis Ende

, Oktober »863:
36<il3'V22 P f " "b ' i " Gulden 2577? fl. 91 kr.

! 2 8 " / 3 , Pfund Limito-
Tabak, in Gulden . 28 » 5 8 ^ »

in Stempelmarken . . . 22N5»4U »

wornach also der Gcsammt-
Erlös mit 280l 1st. 89Vzkr.

sich berechnet.
Der Verschleiß gewahrte bei keiner Provi-

sion vom Tabakverschlciße mit Inbegriff der
l '^ °/o Provision vom Verschleiße der St tm-
pelmarken und mit Einrechnung des Gewinnes
aus dem Tabak-Kleinverschleiße den beiläufigen
Brutto «Ertrag von 574 si. «6 kr.

Nur die Tabakverschleiß-Provision ist Ge-
genstand des Anbotes und wird hiemit aus.
drucklich bemerkt, daß nur vom ordinär geschnit-
tenen Rauchtabake das gesetzliche Gutgewicht
bewilliget wird.

Für den Vcrschleisiplatz ist, falls der Er-
stehcr das Materiale nicht Zug für Zug baar
zu bezahlen beabsichtiget, ein stehender Kredit
von84U st. ö'st. W. bemessen, welcher durch eine in
der vorgeschriebenen Art zu leistende Kaution
im gleichen Betrage sicherzustellen ist.

Der Summe dieses Kredites gleich ist der
unangreifbare Lagcrvorrath, zu dessen Erhal.
tung der Ersteher des Verschlcißplatzes ver-
pflichtet ist, er mag die Matcrialborgung benutzt
haben oder nicht.

Der Verlagsplatz ist unverweill, längstens
aber binnen 6 Wochen vom Tage der dem Er-
steher bekannt gegebenen Annahme seines Offer-
tes zu übernehmen, innerhalb welcher Zeit auch
die Kaution im Betrage von 840 st. zu lei-
sten ist.

Die Bewerber u<m diesen Verschleißplatz
haben ,u°/y der Kaution als Vadium im Be-
trage von 84 st. vorläufig bei der k. k. Samm-
lungskasse in Brück oder bei einem k. k. Steuer«

amtc zu erlegen, und die dießfallige Amtsquit-
tung dem gesiegelten, mit einer Stempelmarkc
zu 5U kr. zu versehenden Offerte anzuschließen
und längstens

b i s 30. M ä r z !864 ,
Mittags zwölf Uhr, mit der Aufschrift: »Offert
zur Erlangung des k. k. Tabak-Sudverlages
und Stempelmarken-Trasik in Maria Zell" bei
der Finanz - Bezirks - Direktion in Brück zu
überreichen.

Dem Offerte sind nebst dem Vadium oder
der Quittung über den Erlag desselben noch
folgende Nachweisungcn beizuschließen, und zwar:
li) Die Nachweisung über die erlangte Groß-

jahrigkeit;
k) das Sittenzeugniß.

Die Vadien jener Offercnten, von bereu
Anbot kein Gebrauch gemacht w i rd , werden
nach geschlossener Konkurrenz-Verhandlung so-
gleich zurückgestellt, das Vadium des Ersteherö
wird entweder bis zum Erläge der Kaution,
oder falls er Zug für Zug bezahlen w i l l , bis
zur vollständigen Materialbcvorrachigung zu-
rückbehalten.

Offerte, welchen die angeführten Bedingun-
gen fehlen, oder welche unbestimmt lauten, oder
sich auf Offerte anderer Bewerber berufen wird,
werden nicht berücksichtiget.

Bei gleichlautenden Anboten wird sich die
höhere Entscheidung vorbehalten.

Ein bestimmter Ertrag wird eben so wenig
zugesichert, als eine wie immer geartete nach-
trägliche Entschädigung oder Provisionserhöhung
stattfindet.

Verpflichtet sich der Bewerber den Ver-
schleiß ohne Anspruch auf eine Provision gegen
Zahlung eines jährlichen Pachtschillinges an
das Gefalle zu übernehmen, so ist dieser Pacht-
schilling in monatlichen Naten vorhinein zu er«
legen, und es kann wegen eines auch nur mit
einer Monatsrate sich ergebenden Rückstandes
selbst dann, wenn er innerhalb der Dauer des
Aufkündigungs-Termines fällt, der Verlust des
Verschlcisibefugnisses von der Behörde sogleich
verfügt werden.

Die näheren Bedingungen und die mit
diesem Verschleißplatze verbundenen Obliegen,
heilen, der ErtragnißauswciS und die Verschleiß-
Auslagen sind bei der k. k. Finanz - Bezirkö-
Dircktion in Brück während der gewöhnlichen
Amtöstunden einzusehen.

Die gegenseitige Aufkündigungsfrist wird,
wenn nicht wegen eines Gebrechens die sogleichc
Entsetzung vom Vcrschleißgcschäfte einzutreten
hat, auf drei Monate bestimmt.

Von der Konkurrenz sind jene Personen
ausgeschlossen, welche das Gesetz zur Abschlic-
ßung von Verträgen überhaupt unfähig er-
klärt, dann jene, welche wegen eines Verbrechens,
wegen Schleichhandel oder wegen einer schweren
Gefällöüberttetulig überhaupt oder wegen einer
einfachen Gefällsübertretung, insofernc sich die»
selbe auf die Vorschriften rücksichtlich des Ver-
kehrs mit Gegenständen der Staatömonopolc be-
zicht, dann wegen eines Vergehens gegen die
Sicherheit des gemeinschaftlichen Staatsban-
des und der öffentlichen Ruhe, dann gegen
die Sicherheit des Eigenthums verurthcilt oder
beziehungsweise nur wegen Unzulänglichkeit der
Beweismittel von der Anklage losgesprochen
wurden, endlich die Verschleißer von Mono-
polsgegenständcn, die vom Vcrschleißgeschäfte
strafweise entsetzt wurden, und solche Personen,
denen die politischen Vorschriften den bleibenden
Aufenthalt im Verschleißorte nicht gestatten.

F o r m u l a r e ines O f f e r t e s :

Ich Endesgefertigter erkläre mich bereit,
den k. k. Tabak-Subverlag zugleich Stempel-
marken - Trafik in Maria Zell unter genauer
Beobachtung der dießfalls bestehenden Vorschrif-
ten und insbesondere auch auf die Materlal-
bcvorräthigung

a) gegen eine Provision von (in Buchstaben
und ohne Radirung oder Korrektur aus-
gedrückt),

li) gegen Verzichtleistung auf jede Provision,
o) gegen (ohne Anspruch auf eine Provision)

Zahlung eines jährlichen Gcwinnrücklasseä
oder Pachtschillinges im Betrage von (in
Buchstaben ausgedrückt) an das Gefall in
Betrieb zu übernehmen.
Ich erkläre ferner den in der Kundma«

chung bewilligten Matcrialkredit von 840 st.
in Anspruch zu nehmen, oder das Material
Zug für Zug zu bezahlen.

Die in der Kundmachung angeordneten
Dokumente sind hier beigeschlossen.

(Eigenhändige Unterschrift,
Wohnort, Charakter, Stand).

V o n A u ß e n :
Offert zur Erlangung des k. k. Tabak,Sub-
verlagcs, zugleich Stempelmarken - Traf ik , in

Maria Zcll.
K. k. Finanz-Landes-Direktion.

Graz am 6. März 1864.

(!0l) " " " Nr. 1278.

Edikt.
Von dem k. k. Landesgerichte Laibach wird

hiemit bekannt gemacht:
Das hochlöblichc k. k. Oberlandesgericht

habe mit Verordnung vom I . März l. I . ,
Nr. 1453, den k. k. Auskultanten, Doktor der
Rechte, Herrn Jakob Pittoni, zum Dollmetsch
der italienischen Sprache für das k. k. Landesc
und städtischdclegirte Bezirksgericht Laibach in
Ziv i l - und Strafsachen zu bestellen befunden.

Laibach am 12. März »864.

( 1 0 6 - 1 ) N r . "e94 i7

Kundmachung.
Am 23. d. M., Vormittag um 10 Uhr,

wird Hieramts die Lizitation für das Laubab-
nchmcn an den städtischen Maulbecrbäumen
hinter der Schießstätte vorgenommen werden.

Stadtmagistrat Laibach am l4 . März l8U4.

(95—2) Nr. 1574?

Kundmachung.
Aus der städtischen Baumschule

können sehr schöne, gut ausgewach-
sene, für das Uebersetzen ganz ge-
eignete P y r a m i d e n - P a p p e l n ,
ü 40 Neukreuzer pr. Stück, bezogen
werden.

Stadtmagistrat Laibach am 9.
März 1864.
(»N5—1) Nr. 95.

Lizitations -Kundmachung.
Wegen Hintangabe der mit dem Erlasse

der hohen k. k. Landesregierung vom 10. März
»864, Z. IU633, im Kostenbeträge von >283 fl.
6 l kr. ö'st. W. genehmigten Geländerhcrstellung
von D. Z.O/UdislV/UderSteinbrück-Mun«
kendorfer-Srasse wird die öffentliche Lizitation

M i t t w o c h den 6. A p r i l l 864 ,
von 9 bis 12 Uhr Vormittags, beim k. k.
Bezirksamtc zu Gurkfeld unter den für Aus-
bietung von Aerarialbauten bestehenden Be-
dingnissen abgehalten werden.

Vorschriftsmäßig verfaßte schriftliche Offerte
werden bis zur Eröffnung der mündlichen Ver-
handlung beim genannten Bezirksamte entge-
gen genommen.

Jeder Bewerber hat fünf Perzent vom
Fiskalpreise als Neugeld zu erlegen, und im
Erstchungöfalle zehn Perzent des Anbotes zu
ergänzen.

Die hierauf Bezug nehmenden Vauakten
liegen Hieramts zur Einsicht auf.

K. k> Baucxpositur Gurkseld am 12.
März 1864.
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(i(N —l) Nr. 82.

Lizitations-Kulldmachlmg.
I n Folge Erlasses der hohen k. k. Landes.-

Regierung in Laibach vom l l) . März 1864,
h. Z. 12852, werden die für das laufende Ver-
waltungs-Iahr zurAusführung bewilligten Her«
stellungen und Lieferungen für die Agramer
und Karlstädter Ncichsstrassc im Baubezirke
Neustadt! mittelst einer Minucndo-Lizitation
ausgeboten, und zwar:

A m 7. A p r i l l 8 6 4 ,
von 9 bis »2 Uhr Vormittags beim k. k.
Bczirksamte in Neustadtl:

F ü r die A g r a m er S t r a s s e .
' 1 ^ Die Konservation der Werschliner Brücke

im D. Z. V I « I / l 4 —15 und Aufstellung
von Randsteinen im D. Z. I X / U — 1
mit . . . . 9 l ft 59 kr.

2. Dic Bauholzlieferung für die Neustadter Joch-
brücke im D. Z. I X / 3—4 mit 166 si. 50 kr.

3. Die Rekonstruktion der Strassen-Geländer
im D. Z. I X / l — 2 und I X / 1 5 bis
X / U mit . . . 2 l 4 fi. « » > , kr.
F ü r dle K a r l s t ä d t e r S t r a s s e .

4. Die Konscrvation der Guttendorfcr Brücke
im D. Z. 0 / 3 — 4 und Aufstellung von
Rand , Steinen im D. Z. 0 / 1 — 2
mit . . . l037 st. 79 kr.

5. Die Rekonstruktion der Strassen-Gelander
im D. Z. O / U — l , 0 / 5 — 6 , 1/4—5
und I / l 3 — l 4 mit .' 335 si. l 7 kr.

l l . Die Lieferung deS StrasscnbauzcugeS für
den ganzen Baubezirk mit 106 si. 37 kr.

A m 9. A p r i l ,864,
von 9 bis 12 Uhr Vormittags beim k. k
Bezirksamte in Landstroß:

F ü r die A g r a m e r S t r a s s e .
I . Die Bauholzlieferung für die Munkendorfer

Joch-Brücke im D. Z. X I V / 2 — 3
mit . . . . 542 ft. 60 kr.

2. Die Rekonstruktion der Strassen-Geländer
im D. Z. X I V / l 2 — l 3 und X V / 0 —z
mit . . . . l?6 fl. 62 kr.

A m I». A p r i l !864,
von IN bis 12 Uhr Vormittags beim k. k. Be-
zirksamte in Mott l ing:

F ü r die K a r l s t ä d t e r S t rasse .
1. Die Bauholzliefelung für die Mo'ttlingcr

Jochbrücke im D. Z M / 6 — 7 mit 574 st.
Zu diesen Lizitations-Verhandlungcn werden

Unternehmungslustige mit dem Beisatze eingela-
den, daß Jeder, der für sich oder für einen
Andern lizitircn will, sich genau nach den fest-
gesetzten Baubedingnissen, welche von heute an
nebst den bezüglichen Baubeschrcibungen, Preis-
verzeichnissen und summarischen Kostenüberschlä-
gen wahrend den Anttöstunden bei dem gefer-
tigten Bczirksbauamte, am Tage der Lizita-

tions'Verhandlung hingegen in den betreffenden
Stationen, allwo die Lizitation abgehalten
wird, eingesehen werden können, benehme.

K, k. Bezirksbauamt Neustadtl am 14.
März ,864. ^- . .^< .̂

(«4—3) Nr. 354.

Kollkms-Ansschmbultg.
Für den Bezirk Wippach, mit dem Sitze

im Markte Wippach, ist die Bezirkawundarz-
tens-Stelle mit einer jährlichen Dotation von
«05 si. ö'st. W. aus der Bezirkskassa erledigt.

Die gehörig dokumentirten Gesuche um
diese Stelle wollen

bis zum 24. M ä r z »864
hieramts eingebracht werden.

K. k. Bezirksamt Wippach am 7. März 1864.

(92-2) E d t k t . Nr. 2493.

Nachstehend aufgeführte Gewerbspartcien, welche mit namhaften Beträgen an der E r -
werbstcuer auShaften, werden mit Bezug auf den Erlaß der hohen k. k. S teuer -D i rek t ion
vom 20. J u l i 1856, Z 5»56, hiemit aufgefordert, i n n e r h a l b e i n e s M o n a t e s , vom
Tage der ersten Einschaltung dieses Ediktes, um so gewisser den aushaftenden Rückstand zu
t i lgen, als sonst die Löschung der Gewerbe von Amtswegcn veranlaßt werden wird.

,. ' D e r G e w e r b s p a r t e i B e n e n n u n g Näki-si^r

^ H des ^. dcr (Wvcrl).
^ N a m e n W o h n o r t ". s« « , , . - > S t e u e r ' " ' / ' stcuerlictrag
5 , A G e w e r b e s ^ m e i n d e Nr . ^ ^ -

l Math ias Notar Arch 32 Waarcnhandlung Arch 25 8 40
2 Franz Scharlach Gurkfeld l l l Seifensieder Gurkfeld 143 4 20
3 Eugen Seeder Gurkfeld 32 Waarenhandlung Gurkfeld I7«> 16 ^ 80
4 Josef Butkouz Haftlbach 45, Schankgewerbe Haselbach 7 2 ! l t t
5 Anton Boschizh Haselbach — Schankgcwcrbe Haselbach 30 2 10
6 Josef Guzhek Obcrradula — Metzger Vucka 2 l 2 10

K. k. Bezirksamt Gurkfeld am 7. März 1864.


